
 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Adam, Detlef Wilhelm 

Ausgeübter Beruf: Bankkaufmann 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

Delegierter in der Verbandsversammlung des Ruhrverbandes 

Mitglied Trägerausschuss u. Beirat Job-Center Dortmund 

 

 

keine 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Adamy, Wilfried 

Ausgeübter Beruf: Unternehmer 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

EWG – Essen 

Sparkasse Essen - Verwaltungsrat 

Plagin Computer Services GmbH 

Geschäftsführender Gesellschafter 

Werbegemeinschaft Freisenbruch ev. Vorstand 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Albrecht, Katja 

Ausgeübter Beruf: Process Engineer /Ruhr Oel GmbH 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Ammann-Hilberath, Martina 

Ausgeübter Beruf: z. Zt. Arbeitssuchend – Rentnerin ab 01.06.2021 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

Mitglied in der Genossenschaftsversammlung LINEG 

keine 

keine 

keine 

Mitglied im Aufsichtsrat DVV (Duisburger Versorgungs- u. Verkehrsgesellschaft) 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Aufermann, Michael 

Ausgeübter Beruf:  Fehlanzeige, siehe Stadt Witten 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Axt, Norbert 

Ausgeübter Beruf:  Fehlanzeige, siehe Stadt Oberhausen 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Bandel, Frank 

Ausgeübter Beruf: Dipl.-Ing. Landespflege 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

AR GUVA 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Banski, Cornelia 

Ausgeübter Beruf: Verwaltungsangestellte, Sachbearbeiterin 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

SPD – OV stellv. Vorsitzende 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Baumgarten, Friedhelm 

Ausgeübter Beruf: Rentner 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

Mitglied des Rates der Stadt Recklinghausen 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Becker, Irina 

Ausgeübter Beruf: Dipl.-Inf., OCP 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Beckmann, Dietmar, Dipl.-Ing. 

Ausgeübter Beruf: Architekt 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

Delegierter in der Genossenschaftsversammlung der LINEG 

Euregiorat der Euregio Rhein-Waal stellv. Mitglied 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Berger, Sascha 

Ausgeübter Beruf: Projektmanager 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

Stadtwerke Essen  

Verbandsversammlung Ruhrverband 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Bluhm, Matthias 

Ausgeübter Beruf: Betriebswirt/Betriebsratsvorsitzender  

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

Beirat Wanner Herner Eisenbahngesellschaft 

Verwaltungsrat der Herner gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaft 

Ortsvereinsvorsitzender SPD Pantringshof 

ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht Herne 

Schriftführer im Angelsportverein Bad Bentheim e.V. 

 

Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Herne AG 

stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Vermögensgesellschaft der Stadt Herne  

ewmr Aufsichtsrat 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Blümer, Dorothea 

Ausgeübter Beruf: Regierungsbaudirektorin 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Borkenstein, Jan 

Ausgeübter Beruf: stellv. Hauptgeschäftsführer IHK  

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Boschen, Hans Peter 

Ausgeübter Beruf: Sachbearbeiter/Meister 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

Stellv. Mitglied im Polizeirat beim Polizeipräsidium Duisburg 

stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Wirtschaftsbetriebe Duisburg-AÖR 

Delegierter der LINEG 

SPD-Ortsverein Duisburg Röttgersbach / Vorstand-Kassierer 

Gewerkschaft ver.di / Vertrauensperson 

 

Mitglied im Aufsichtsrat der Duisburger-Verkehrsgesellschaft AG 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Brambrink, Thomas 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/RAG AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Brosch, Alfred 

Ausgeübter Beruf:  Fehlanzeige, siehe Stadt Gelsenkirchen 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Brüntges, Verena 

Ausgeübter Beruf: Ingenieurin, Umweltschutz thyssenkrupp Steel Europe AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Bulut, Kaan 

Ausgeübter Beruf: Beamter 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Böddeker, Martin 

Ausgeübter Beruf: Dipl.-Geologe / Gelsenwasser AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

Delegierter in der Verbandsversammlung Ruhrverband 

keine 

Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke an der Ruhr (AWWR) e. V. 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Börgmann, Dr.-Ing. Christoph 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/RAG AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Börner, Christoph, Dr. 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/Rain Carbon Germany GmbH 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Cordes, Christoph 

Ausgeübter Beruf: Leiter Abteilung Umwelt 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

Stimmberechtigtes Mitglied Fachbetriebsgemeinschaft Maschinenbau e. V. 

Mitglied Freiwillige Feuerwehr Düsseldorf 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Czarnecki, Dipl.-Ing. Ralf 

Ausgeübter Beruf: Geschäftsführer REMONDIS Aqua Stoffstrom GmbH & Co. KG 
 Geschäftsführer REMONDIS TetraPhos GmbH 
 Prokurist REMONDIS Aqua GmbH & Co. KG 
 Dipl.-Ing. Agr., Betriebswirt (EBN) BEST 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

EFAR European Federation for Agricultual Recycling → Gründungsmitglied 

BDE Bundesverband der deutschen Entsorgungs-, Wasser- u. Rohstoffwirtschaft 

keine 

Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der Vererdungsanlagen Westerzgebirge GmbH 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Dahmen, Norbert 

Ausgeübter Beruf: Rechts- u. Ordnungsdezernent 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

CVUA Westfalen Beirat 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Demond, Jennifer 

Ausgeübter Beruf: Advisor Waste Water 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

Jugendwart beim VfL Gladbeck 1921 e. V. (Badmintonabteilung) 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Dickmann, Jörg 

Ausgeübter Beruf: Immissionsschutzbeauftragter/Uniper Kraftwerke GmbH 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Dietl, Sonja 

Ausgeübter Beruf: Verwaltungsfachwirtin 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

Beirat Revierpark Mattlerbusch 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Drobniewski, Michael 

Ausgeübter Beruf: Unternehmensbereichsleiter Wasserhalten RAG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

Mitglied im Beirat der RAG Verkauf 

Delegierter LINEG 

Delegierter Lippeverband 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Dsicheu Djine, Jaques Armel 

Ausgeübter Beruf: Projektmitarbeiter VMDO e. V. 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

Vorstandsvorsitzender VK-II Ruhrgebiet e. V. 

keine 

Sparkasse Dortmund 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Düwel, Susanne 

Ausgeübter Beruf: Amtsleiterin des Tiefbauamtes, Stadt Bochum 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

Vertreterin in der Verbandsversammlung des Ruhrverbandes 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Eisenmann, Sonja Maria 

Ausgeübter Beruf:  Fehlanzeige/ s. Stadt Essen 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Elsner, Thilo 

Ausgeübter Beruf: Leiter Sternwarte Bochum 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

Vorsitzender – SPD OV Amst DL e. V. 

Vorsitzender – Sternwarte Bochum e. V. TV IUZ e. V. 

Vorsitzender – Wildgehege Bochum e. V. 

 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Falk, Dr. Christian 

Ausgeübter Beruf: Bauingenieur, Stadt Dortmund 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

DWA, Hennef 

Obmann des DWA-ES 8 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Fercke, Malte 

Ausgeübter Beruf: Bürokraft 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Flore, Manfred 

Ausgeübter Beruf: Bezirksschornsteinfegermeister i.R. 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

Ehrenamtlicher Richter am Oberverwaltungsgericht NRW 

 

Vorstandsmitglied Sterkrader Interessengemeinschaft e.V. 

keine 

Aufsichtsrat OGM Oberhausener Gebäudemanagement 

Verwaltungsrat Stadtsparkasse Oberhausen 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Foltys-Banning, Martina 

Ausgeübter Beruf: Dipl.-Ing. Stadtplanerin 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

VRR Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 

-Verbandsversammlung des Zweckverbandes 

-Verwaltungsrat der AöR 

keine 

keine 

keine 

VBW Bauen und Wohnen GmbH, Bochum 

Bochum Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH (BoGeBahn) 

Bochum Gelsenkirchener Straßenbahn AG (Bogestra) 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Friedrichs, Karlheinz 

Ausgeübter Beruf: Beigeordneter Stadt Herne 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

AR SEH 

AR WfG 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Fuchs, Florian 

Ausgeübter Beruf:  Fehlanzeige/s. Stadt Essen 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Gebel, Christian 

Ausgeübter Beruf: IT-Trainer/Consultant 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

Ausschuss für Mobilität, Infrastruktur und Grün des Rates der Stadt Dortmund als 
Betriebsausschuss für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und den Eigenbetrieb Friedhöfe; 
Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr; 
Verwaltungsrat der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (stv.) 

 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Georg, Moritz 

Ausgeübter Beruf: Ingenieur 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

Keine 

Keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Gerling, Mark 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/RAG AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Grabenkamp, Gerhardt 

Ausgeübter Beruf: Stadtkämmerer Stadt Essen 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Gutowski, Renate 

Ausgeübter Beruf: Industriekauffrau i. R. 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

Rat der Stadt Duisburg 

keine 

SPD 

keine 

Aufsichtsrat Zoo Duisburg 

stellv. Aufsichtsrat Deutsche Oper am Rhein 

Verw. Rat Entwicklungszentrum Schiffstechnik u. Transportsysteme e. V. 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Hagemeister, Verena 

Ausgeübter Beruf: Kommunalbeamtin – Gebührenmanagement der Stadt Essen 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Hagen, Klaus 

Ausgeübter Beruf: Lehrer i. K. 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

Jugendhilfe Essen (Ratsperiode 2020/2025) 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Hauk, Ralf 

Ausgeübter Beruf:  Fehlanzeige, siehe Stadt Gelsenkirchen 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Heymann, Torsten 

Ausgeübter Beruf: Vertriebsinnendienst 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

Mitglied des VRR 

keine 

Vorsitzender des SPD Ortsverein Dortmund Mengede 

keine 

Mitglied im Aufsichtsrat Klinikum Dortmund 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Hoffmann, Thorsten 

Ausgeübter Beruf:  Fehlanzeige/s. Stadt Dortmund 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Hohmeier, Horst 

Ausgeübter Beruf: Rentner / EDV-Berater 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

ja 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Hundt, Ralf Robert 

Ausgeübter Beruf: Sachverständiger für Immobilienbewertung 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Hölting, Burkhard 

Ausgeübter Beruf: Rentner 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

Kommunales Rechenzentrum, Niederrhein, Verbandsversammlung 

Emscher-Lippe-Konferenz, stellv. Mitglied 

ört. AG „Arbeit u. Leben“, Stellv. Im Kuratorium 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Höving, Norbert 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige, siehe Stadt Recklinghausen 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Hüpen, Bernhard 

Ausgeübter Beruf: Standortleiter/INEOS Solvents Germany GmbH, Werk Herne 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Hüsken, Stephan 

Ausgeübter Beruf: Dipl.-Ing. / Head of Environment & Quality/Ruhr-Oel GmbH 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Ingendoh, Holger 

Ausgeübter Beruf: Immobilienverwalter 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Jacobs, Silke 

Ausgeübter Beruf: Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache, Goethe-Institut Düsseldorf 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Oberhausen 

keine 

Mitglied der Bundestarifkommission der GEW 

keine 

Energieversorgung Oberhausen AG EVO 

Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen ENO 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Jakob, Torsten 

Ausgeübter Beruf: Betriebsleiter 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

WIN Emscher Lippe GmbH 

Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Recklinghausen 

EKOCity Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband 

MIT CDU Landesvorstand NRW/Bezirk/Kreis 

CDU Kreisvorstand Recklinghausen/Stadt/Ortsverband 

Wirtschaftsrat e. V. Section Recklinghausen 

keine 

Stadtbetriebe Recklinghausen GmbH (SBR) 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Jelinek, Rudolf 

Ausgeübter Beruf: Rentner/Bürgermeister Stadt Essen 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

Verbandsversammlung Ruhrverband 

keine 

Aufsichtsrat TUSEM Sport und Marketing GmbH 

keine 

Verwaltungsrat Sparkasse Essen (stellv. Verwaltungsratsmitglied) 

Aufsichtsrat Messe Essen 

Aufsichtsrat Margarethe Krupp Stiftung 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Joest, Antje 

Ausgeübter Beruf:  Fehlanzeige/s. Stadt Dortmund 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

Stellv. Kreisvorsitzende FDP-Dortmund 

 

Klinikum Dortmund 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Johannes, Markus 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/RAG AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Jungmann, Susanne 

Ausgeübter Beruf: Beamtin 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

Stellvertretende Vorsitzende im CDU-Ortsverband Bottrop-Fuhlenbrock 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Kampen, Dipl.-Ing. Marcus 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/RAG AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Kaufmann, Markus 

Ausgeübter Beruf: Dipl.-Ing. (FH) Landschaftsarchitekt Geschäftsführer 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Kempkes, Wolfgang 

Ausgeübter Beruf: Bereichsleiter Marketing (CMO) 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

Fraktionsvorsitzender der AfD-Ratsfraktion Oberhausen/Rhld. 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Keßler, Andrea 

Ausgeübter Beruf: Marktbeschickerin 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

Aufsichtsrat TZ, Dortmund 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Klein, Melanie 

Ausgeübter Beruf: Expertin Gewässerschutz/thyssenkrupp Steel Europe AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Klotz, Dr. Jürgen 

Ausgeübter Beruf: Betriebsleiter InfraTec Duisburg GmbH 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Knepper, Denise 

Ausgeübter Beruf: Verwaltungsbeamtin 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Knoblauch, Franz-Josef 

Ausgeübter Beruf: Leiter Stadtentwässerung Recklinghausen 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Kohmann, Anja 

Ausgeübter Beruf: kfm. Angestellte /s. Stadt Bottrop 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

VR Sparkasse Bottrop 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Kosar, Süleyman 

Ausgeübter Beruf: Maschinenbautechniker 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

Vorstandsmitglied Elternnetzwerk NRW 

  

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Kreuzer, Dr. Volker 

Ausgeübter Beruf: Technischer Beigeordneter/Stadtbaurat Stadt Gladbeck 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

Vertreter der Stadt Gladbeck in der Gesellschafterversammlung der NRW.Urban 

Kommunale Entwicklung GmbH 

Vertreter der Stadt Gladbeck in der Mitgliederversammlung Gemeinnütziger Bauverein 

Gladbeck eG 

keine 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Kuhn, Stefan 

Ausgeübter Beruf: Dipl.-Ing. Umweltamt Stadt Essen 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Körber, Theodor 

Ausgeübter Beruf: IT-Fachinformatiker  

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

Jugendhilfe Essen gGmbH 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Lakes, Inga 

Ausgeübter Beruf: Bauingenieurin 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Liedtke,Peter 

Ausgeübter Beruf: Fotodesigner 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

vbA: Ausschuss Regionalplan 

VR: Herner Sparkasse (Vertr.) 

LV: LWL (Ersatzmitglied) 

Bündnis 90 / Die Grünen Herne; Fraktionsvorstand 

PixxelCult e. V. 2. Vorsitzender 

keine 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Linsen, Uwe 

Ausgeübter Beruf: Vorstand 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

Genossenschaftsversammlung LINEG 

Geschäftsführer, Gesellschaft für Beschäftigungsförderung Duisburg gGmbH 

 

keine 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Lostermann, Stephan 

Ausgeübter Beruf: Beamter/ Landesbetrieb Straßen NRW 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Lucht, Birgit 

Ausgeübter Beruf:  Fehlanzeige, siehe Stadt Gelsenkirchen 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Lyding-Lichterfeld, Heidemarie, Dr. 

Ausgeübter Beruf: Rentnerin 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

Aufsichtsratsvorsitzende SHDO gGmbH 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Malburg, Ulrich 

Ausgeübter Beruf: Bauingenieur 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Mehler, Frank 

Ausgeübter Beruf: Dipl.-Ing. bei thyssenkrupp Steel in Duisburg 

Beraterverträge: 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 
Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

Keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Meinhardt, Marc 

Ausgeübter Beruf: Studienrat 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Mitschke, Roland 

Ausgeübter Beruf: - 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

AGR Herten - Aufsichtsrat (Vorsitz) 

WEG Bochum - Aufsichtsrat (stellv. Vorsitz) 

BoVG Bochum - Aufsichtsrat (stellv. Vorsitz) 

WiFö Bochum - Aufsichtsrat (stellv. Vorsitz) 

keine 

Tafel Bochum-Wattenscheid (Vorstand) 

Stiftung Ev. Erlöserkirche Bo-Hiltrop 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Murawski, Tim 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/DEW 21 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Müller, Klaus 

Ausgeübter Beruf: Technischer Beigeordneter Stadt Bottrop 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

Flugplatzgesellschaft Schwarze Heide mbH (Aufsichtsrat) 

Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (nebenamtl. Geschäftsführer) 

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH (Beirat Revierpark Vonderort) 

Werkstoff und Recycling GmbH (Gesellschaftervertretung) 

Gesundheitspark Quellenbusch (Verwaltungsrat) 

Wasser- und Bodenverband Schölzbach (Verbandsausschuss) 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Nagel, Farina 

Ausgeübter Beruf: wiss. Mitarbeiterin 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Nakot, Werner  

Ausgeübter Beruf: Pensionär und Gesellschafter Nakot GbR 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

Gesellschafter Cafeterien im AMEUS Kliniken Oberhausen, 

Nakot GbR 

Nürnberger Str. 10, 46117 Oberhausen 

 

 

Energieversorgung Oberhausen AG 

Oberhausener Gebäudemanagement GmbH 

Verwaltungsrat Stadtsparkasse Oberhausen 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Nettlenbusch, Uwe 

Ausgeübter Beruf:  Fehlanzeige, siehe Gemeinde Holzwickede 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Niggemann, Mario, Dipl.-Betriebswirt 

Ausgeübter Beruf: kfm. Betriebsleitung 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

Delegierter Lippeverband 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Noltemeyer, Svenja 

Ausgeübter Beruf: Dipl.-Ing. Raumplanung 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

Aufsichtsrat Hafen (Stadt Dortmund) 

City Management (Stadt Dortmund) 

Geschäftsführung Büro für Möglichkeitsräume 

Vorstand netz NRW-Verbund für Ökologie und soziales Wirtschaften e. V. (geschäftsführender 

Vorstand) 

Vorstand die Urbanisten e. V. 

Stadtteilgenossenschaft InWest eG 

Verwaltungsrat Sparkasse Dortmund 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Opolony, Nadine 

Ausgeübter Beruf: Kaufmännische Abteilungsleiterin 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Papp, Carsten 

Ausgeübter Beruf: Bankkaufmann 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

Stadtverbandsvorsitz CDU Castrop-Rauxel 

Vorsitz CDU OV Rieperberg, Castrop-Rauxel 

keine 

2. stellv. Vorsitzender EUV Verwaltungsrat 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Petri, Peter 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/thyssenkrupp Steel Europe AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Pieper, Hermann 

Ausgeübter Beruf: Kommunalbeamter 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

Geschäftsführung Anwenderzentrum H2 Herten GmbH 

Schatzmeister DRK-Stadtverband Datteln e. V. 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Polomski-Tölle, Ina 

Ausgeübter Beruf:  Fehlanzeige/s. Stadt Dortmund 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Post, Klaus 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/RAG AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Preuß, Hartmut 

Ausgeübter Beruf:  Fehlanzeige, siehe Stadt Gelsenkirchen 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Przybyl, Gabriele 

Ausgeübter Beruf: Dekanatssekretärin 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

Verwaltungsrat Herner Sparkasse 

Verwaltungsrat SEH Stadtentwässerung Herne, 1. Stellv. Vorsitzende 

Aufsichtsrat TGG Tagungsstätten- und Gastronomieges. Herne 

Aufsichtsrat WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Herne 

Vorsitzende SPD Ortsverein Herne-Stamm 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Radzanowski, Tim 

Ausgeübter Beruf:  Fehlanzeige/s. Stadt Bochum 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Raskob, Simone 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/Stadt Essen 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Rath, Uwe, Dr. 

Ausgeübter Beruf: Dipl.-Geograph 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Rehermann, Deina 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/RAG AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Reuter, Ingrid 

Ausgeübter Beruf:  Fehlanzeige/s. Stadt Dortmund 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Reuver, Thomas 

Ausgeübter Beruf: Regierungsbeschäftigter/Landesbetrieb Straßenbau NRW 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Reyes Henriquez, Ronja 

Ausgeübter Beruf: Studentin 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

EKOCity Abfallwirtschaftsverband, Mitglied des Vorstandes 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Roth, Dipl.-Ing. Markus 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/RAG AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Rupp, Thorsten 

Ausgeübter Beruf: Fachbereichsleiter 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

Mitglied im Beirat der DWA NRW 

keine 

Stellvertreter im Verhinderungsfall im Verkehrsverbund Westfalen e. V. 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Rybicki, Arnulf 

Ausgeübter Beruf: Stadtrat Stadt Dortmund 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Schabronath, Christoph 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/RAG AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Schan, Oliver 

Ausgeübter Beruf: Dipl.-Ingenieur 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Schmidt, Alexandra 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/Ruhr Oel GmbH 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Schmidt, Maria 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/Stadt Herne 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Schwarz, Stefan 

Ausgeübter Beruf: Leiter des Amtes für Stadterneuerung und Bodenmanagement  
der Stadt Essen 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Schürmann, Florian 

Ausgeübter Beruf: Fachgebietsleiter kaufm. Planung 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

Genossenschaftsmietglied LINEG 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Severin, Dipl.-Ing. Nils 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/RAG AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Sobieski, Udo 

Ausgeübter Beruf: Angestellter 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

Stadtwerke Herne 

ewmr Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Sondermann, Martin 

Ausgeübter Beruf: Leiter Umweltschutz/OQ Services GmbH 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Spichal, Martin 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/RAG AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Steffes, Dr. Bettina 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/Evonik 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Steinert, Jürgen 

Ausgeübter Beruf: Vorruhestand 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

Vorsitzender SPD – Ortsverein Westerholt + Bertlich 

Kassierer IGBCE OG Westerholt-Bertlich 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Striebeck, Svenja 

Ausgeübter Beruf: Sachbearbeiterin 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Terwort, Thorben 

Ausgeübter Beruf: Chemikant 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

Sprecher Stadtverband Bündnis 90/Die Grünen Recklinghausen 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Tiedeken, Marcel 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/RAG AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Trockels, Dipl.-Ing. Carsten 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/RAG AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Vennemann, Michael 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/RAG AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Wagner, Sandra 

Ausgeübter Beruf: Technische Angestellte, thyssenkrupp GmbH 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Wagner, Walter 

Ausgeübter Beruf: Unternehmensberater 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

Sachkundiger Bürger für die AfD im Rat der Stadt Dortmund 

Sachkundiger Bürger für die AfD im RVR 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Weiß, Günter 

Ausgeübter Beruf: Bauingenieur 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

keine 

keine 

Mitglied im Aufsichtsrat der Messe Essen 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Weißenborn, Ute Kristin 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/RAG AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Wengerek, Christian 

Ausgeübter Beruf:  Fehlanzeige, siehe Stadt Recklinghausen 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Werner, Michael 

Ausgeübter Beruf: Vorstand EUV Stadtbetriebe, Castrop-Rauxel 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

Beirat Uniper Wärme GmbH, Castrop-Rauxel 

keine 

 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Werntgen-Ormann, Markus 

Ausgeübter Beruf: Dipl.-Geograph / städtischer Angestellter 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Wind, Lars 

Ausgeübter Beruf: Bankkaufmann 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

Mitglied im Beirat der WAE (Wanner-Herner Eisenbahngesellschaft) 

Mitglied im erweiterten Vorstand beim TV Wanne 1885 e. V. 

Mitglied im erweiterten Vorstand beim Tischtenniskreis Bochum 

Büropirat der Herner PIRATENPARTEI 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Wings, Dipl.-Ing. Roy 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/E.ON SE 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Wissmann, Jürgen 

Ausgeübter Beruf:  Fehlanzeige, siehe Stadt Dortmund 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Witthaus, Dr. Holger 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/RAG AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Wollnik, Dipl.-Ing. Frank 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/RAG AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Wollnik, Nadja 

Ausgeübter Beruf: Fehlanzeige/RAG AG 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Wüllscheidt, Burkhard 

Ausgeübter Beruf: Rentner 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

Mitglied in der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe (LWL) 

keine 

Verwaltungsbeirat WEG Fersenbruch 137-143 Gelsenkirchen 

keine 

Ersatzmitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Zelaß-Ruczinski, Nils Alexander 

Ausgeübter Beruf: Mediengestalter 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

Stellv. Vorsitzender im SPD Ortsverein Gelsenkirchen-Bulmke 

stellv. Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen SPD Gelsenkichen 

Mitglied im Rat der Stadt Gelsenkirchen 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Zierus, Jürgen 

Ausgeübter Beruf:  Fehlanzeige / s. Stadt Essen 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Öner, Atilla 

Ausgeübter Beruf: Selbständiger Kaufmann 

Beraterverträge: 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 
Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

Geschäftsführung bei 

wpt-online webdesign GmbH 

wpt-online rund ums Internet GmbH & Co. KG 

wpt-online Verwaltungs UG 

wpt-online Domainmarketing UG & Co. KG 

ComServe UG 

ComCode UG 

Vorsitzender bei  

Verkehrsgesellschaft Gelsenkirchen e. V. 

Internationaler Unternehmerverband RuhrStadt e. V. 

SPD Erle Süd (Gelsenkirchen) 

keine 

keine 



 

 

 

 

Angaben gemäß § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz 

Gemäß § 16 i.V.m § 1 Abs. 1 Nr. 4 Korruptionsbekämpfungsgesetz müssen die Mitglieder der Organe 

der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstellten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts gegenüber dem Leiter/der Leiterin der Einrichtung u.a. schriftlich Auskunft erteilen 

über Beraterverträge, Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und/oder in Organen öffentlich/rechtlicher und 

privat/rechtlicher Form.  

Ihr Name: Özsoy, Erdal 

Ausgeübter Beruf: Schichleiter 

Beraterverträge: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 
Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz: 

 

 

 

Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des 
Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen: 

 

 

 

Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen: 

 

 

 

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien:  

keine 

keine 

Stellv. Vorsitzender DAL Duisburger Alternative Liste  

keine 

Beirat DIG Duisburger Infrastruktur Gesellschaft 


